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§ 21 - Qualifikationsanforderungen -  
(1) Zur Kindertagespflege geeignete Personen 
sollen über vertiefte Kenntnisse zu den besonderen 
Anforderungen der Kindertagespflege verfügen. 
Sofern Kindertagespflegepersonen nicht 
sozialpädagogische Fachkräfte mit 
Praxiserfahrung in der Betreuung von Kindern sind, 
sollen sie über eine Qualifikation auf der Grundlage 
eines wissenschaftlich entwickelten Lehrplans 
verfügen, der inhaltlich und nach dem zeitlichen 
Umfang dem Standard des vom Deutschen 
Jugendinstitut entwickelten 
Lehrplans zur Kindertagespflege (im Folgenden 
DJI-Curriculum genannt) entspricht. Diese 
Qualifizierung soll spätestens ab der Betreuung 
eines zweiten Kindes vorliegen. Wegen der 
Besonderheiten des Tätigkeitsfeldes können die 
Jugendämter bestimmen, dass auch 
sozialpädagogische Fachkräfte mit Praxiserfahrung 
über eine Qualifikation zur Kindertagespflege 
verfügen 
müssen. In diesen Fällen sollten die 
Qualifikationsanforderungen im Stundenumfang 
der Hälfte des DJICurriculums entsprechen.  

(2) Die zuständigen Gremien können in den 
Satzungen regeln, dass in ihrem 
Jugendamtsbezirk tätige 
Kindertagespflegepersonen zum 

§ 17 - Förderung in Kindertagespflege -  
(1) Für die individuelle Förderung der Kinder 
in der Kindertagespflege gilt § 13 entsprechend.  
(2) Zur Kindertagespflege geeignete 
Personen sollen über vertiefte Kenntnisse zu 
den besonderen Anforderungen der 
Kindertagespflege verfügen. Sofern 
Tagespflegepersonen nicht sozialpädagogische 
Fachkräfte mit 
Praxiserfahrung in der Betreuung von 
Kindern sind, sollen sie über eine Qualifikation 
auf der Grundlage eines wissenschaftlich 
entwickelten Lehrplans verfügen, der inhaltlich 
und nach dem zeitlichen Umfang dem Standard 
des vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten 
Lehrplans zur Kindertagespflege entspricht. 
Diese Qualifikation soll in der Regel 
spätestens ab der Betreuung eines zweiten 
Kindes begonnen worden sein. Wegen der 
Besonderheiten des 
Tätigkeitsfeldes können die Jugendämter 
bestimmen, dass auch sozialpädagogische 
Fachkräfte mit Praxiserfahrung über eine 
Qualifikation zur Kindertagespflege verfügen 
müssen. In diesen Fällen sollten die 
Qualifikationsanforderungen im 
Stundenumfang der Hälfte des Standards des 
Deutschen Jugendinstituts entsprechen.  
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Nachweis der persönlichen Eignung über eine 
Qualifikation auf der Grundlage eines 
wissenschaftlich entwickelten Lehrplans 
verfügen müssen, der inhaltlich und nach 
zeitlichem Umfang dem Standard des vom 
Deutschen Jugendinstitut entwickelten 
Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch 
Kindertagespflege (im Folgenden QHB genannt) 
entspricht. Ab dem 
Kindergartenjahr 2022/2023 sollen alle 
Kindertagespflegepersonen, die erstmalig diese 
Tätigkeit aufnehmen, über eine QHB-
Qualifikation nach Satz 1 verfügen. Abweichend 
davon benötigen sozialpädagogische 
Fachkräfte, die ab dem Kindergartenjahr 
2022/2023 erstmalig als 
Kindertagespflegeperson tätig werden, nur 
einen Nachweis über vertiefte Kenntnisse 
hinsichtlich der Anforderungen der 
Kindertagespflege im Umfang von 80 
Unterrichtseinheiten.  
(3) Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pädagogischen Qualität in 
Kindertagespflege sind 
Kindertagespflegepersonen verpflichtet, 
mindestens fünf Stunden jährlich 
Fortbildungsangebote wahrzunehmen. 
Die zuständigen Gremien können in den 
Satzungen regeln, dass in ihrem 
Jugendamtsbezirk tätige 
Kindertagespflegepersonen sich in 

(3) aufgehoben  
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höherem Umfang regelmäßig fortbilden 
müssen.  
 

§ 22 - Erlaubnis zur Kindertagespflege -  
(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist 
schriftlich beim Jugendamt zu beantragen.  

(2) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt 
zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig 
anwesenden Kindern. Die Erlaubnis kann im 
Einzelfall zur Betreuung von maximal acht fremden 
Kindern erteilt werden. Abweichend von Satz 2 
kann die Erlaubnis für bis zu zehn fremde 
Kinder erteilt werden, wenn die 
Kindertagespflegeperson regelmäßig mehrere 
Kinder unter 15 Stunden wöchentlich betreut, 
gewährleistet ist, dass die betreuten Kinder 
immer in denselben 
Gruppenzusammensetzungen betreut werden 
und  

1. die Kindertagespflegeperson eine 
kompetenzorientierte 
Qualifizierung zur 
Kindertagespflege nach dem QHB 
absolviert hat oder 
2. die sozialpädagogische Fachkraft 
im Sinne der „Vereinbarung zu den 
Grundsätzen über die Qualifikation und 
den Personalschlüssel“ 
(Personalvereinbarung) mit einer 

§ 4 - Kindertagespflege -  
(3) Die Erlaubnis ist schriftlich beim 
Jugendamt zu beantragen.  

(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege 
befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig 
anwesenden Kindern. Die Erlaubnis kann im 
Einzelfall zur Betreuung von maximal acht 
fremden Kindern erteilt werden.  
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Qualifikation zur Kindertagespflege auf 
der Grundlage eines wissenschaftlich 
entwickelten Lehrplans entsprechend 
mindestens der Hälfte des Standards des 
DJICurriculums ist.

Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig oder 
insgesamt mehr als acht beziehungsweise zehn 
fremde Kinder über die Woche von einer 
Kindertagespflegeperson betreut werden, so findet 
§ 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
Anwendung.

(3) Wenn sich Kindertagespflegepersonen in 
einem Verbund zu einer Großtagespflege 
zusammenschließen, so können höchstens neun 
Kinder gleichzeitig und insgesamt durch höchstens 
drei Kindertagespflegepersonen betreut werden. 
Jede dieser 
Kindertagespflegepersonen bedarf einer 
eigenständigen Erlaubnis zur 
Kindertagespflege. Abweichend von Satz 1 
können in der Großtagespflege insgesamt bis 
zu 15 Betreuungsverträge abgeschlossen 
werden, wenn die Voraussetzungen des § 22 
Absatz 2 Satz 3 erfüllt werden.

Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig oder 
insgesamt mehr als acht fremde Kinder von einer 
Tagesmutter oder einem 
Tagesvater betreut werden, so findet § 45 
SGB VIII Anwendung. Wenn sich 
Tagespflegeperson zusammenschließen, so 
können höchstens neun Kinder insgesamt durch 
mehrere Tagesmütter oder -väter mit einer 
Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII betreut 
werden.  

(2) Wenn sich Tagespflegepersonen in 
einem Verbund zusammenschließen 
(Großtagespflege), so können höchstens neun 
Kinder gleichzeitig und insgesamt durch 
höchstens drei Tagespflegepersonen betreut 
werden. Jede dieser Tagespflegepersonen 
bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur 
Kindertagespflege.  
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(4) Ist die vertragliche und pädagogische 
Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer 
bestimmten Kindertagespflegeperson nicht 
gewährleistet oder sollen in der 
Großtagespflege zehn oder mehr Kinder 
gleichzeitig betreut werden, so handelt es sich um 
eine Tageseinrichtung und § 45 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch findet Anwendung.  

(5) Kindertagespflege kann auch in geeigneten 
Räumen geleistet werden, die weder zum Haushalt 
der 
Kindertagespflegeperson noch zu dem der Eltern 
gehören. Sie kann ebenfalls in Räumen von 
Kindertageseinrichtungen durchgeführt werden.  

(6) Kindertagespflege kann in Einzelfällen 
auch mit angestellten 
Kindertagespflegepersonen angeboten werden. 
Voraussetzung ist, dass der Anstellungsträger 
ein anerkannter Träger der Jugendhilfe ist, dass 
bei freien anerkannten Trägern der Jugendhilfe 
ein Kooperationsvertrag mit dem Jugendamt 
besteht und dass die vertragliche und 
pädagogische Zuordnung des einzelnen Kindes 
zu einer bestimmten Kindertagespflegeperson 
gewährleistet wird. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann Anstellungsträger 
auch sein, wer die 
Qualifikationsvoraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 3 Nummer 1 oder 

 
Ist die vertragliche und pädagogische Zuordnung 
des einzelnen Kindes zu einer bestimmten 
Tagespflegeperson nicht gewährleistet oder 
sollen zehn oder mehr Kinder gleichzeitig oder 
insgesamt betreut werden, so handelt es sich um 
eine Tageseinrichtung und § 45 SGB VIII findet 
Anwendung.

(4)  Kindertagespflege kann auch in 
geeigneten Räumen geleistet werden, die weder 
zum Haushalt der Tagespflegeperson noch zu 
dem der Eltern gehören. Sie kann ebenfalls in 
Räumen von Kindertageseinrichtungen 
durchgeführt werden.  
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Nummer 2 erfüllt. Weitere Voraussetzungen 
sind in diesen Fällen, dass ein 
Kooperationsvertrag mit dem Jugendamt 
besteht, der auch die Vorgaben des § 8a Absatz 
4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt, 
und dass die vertragliche und pädagogische 
Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer 
bestimmten Kindertagespflegeperson 
gewährleistet wird. Anstellungsträger, die 
bereits am 1. August 2019 
Kindertagespflegepersonen beschäftigten, 
müssen die Voraussetzungen nach diesem 
Absatz spätestens bis zum 1. August 2022 
erfüllen.  

(7) Kindertagespflegepersonen und 
Anstellungsträger haben den Beschäftigten sowie 
den Beauftragten des Jugendamtes Auskunft über 
die Räume und die betreuten Kinder zu erteilen. 
Den Beschäftigten und den Beauftragten des 
Jugendamtes ist der Zutritt zu den betreuten 
Kindern und den Räumen, die zu ihrem Aufenthalt 
dienen, zu gestatten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
gemäß Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes wird 
insoweit eingeschränkt.  

(8) Werden Kinder in Kindertagespflege betreut, 
ohne dass die Kindertagespflegeperson über die 
erforderliche Erlaubnis zur Kindertagespflege 
verfügt oder im Sinne des § 23 Absatz 3 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch geeignet ist, so 
hat das Jugendamt die weitere Betreuung der 

(5) Tagespflegepersonen haben den 
Beschäftigten sowie den Beauftragten des 
Jugendamtes Auskunft über die Räume und die 
betreuten Kinder zu erteilen. Den Beschäftigten 
und den Beauftragten des Jugendamtes ist der 
Zutritt zu den betreuten Kindern und den 
Räumen, die zu ihrem Aufenthalt dienen, zu 
gestatten. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.

(6) Werden Kinder in Kindertagespflege 
betreut, ohne dass die Tagespflegeperson über 
die erforderliche Erlaubnis zur 
Kindertagespflege verfügt oder im Sinne des § 
23 Abs. 3 SGB VIII geeignet ist, so hat das 
Jugendamt die weitere Betreuung der Kinder zu 
untersagen. Die §§ 17 und 18 des Ersten 
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Kinder zu untersagen. Die §§ 17 und 18 des Ersten 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes vom 12. Dezember 1990 
(GV. NRW. S. 664) in der jeweils geltenden 
Fassung sind entsprechend anzuwenden. Die §§ 
104 und 105 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
bleiben unberührt.  

Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - gelten 
entsprechend. §§ 104 f. SGB VIII bleiben 
unberührt.

§ 23 - Angebotsstruktur in der 
Kindertagespflege -  
(1) Liegt der Betreuungsbedarf eines Kindes 
aus familiären Gründen regelmäßig um mehr als 
eine Stunde außerhalb der Öffnungszeit der 
öffentlich geförderten Kindertageseinrichtung 
oder der Kindertagespflege, in der es 
regelmäßig betreut wird, kann ergänzende 
Kindertagespflege gewährt werden (ergänzende 
Kindertagespflege). 
Voraussetzung ist die Bewilligung des 
Wohnsitzjugendamtes nach 
Bedarfsfeststellung auf Antrag der Eltern. 
Erfolgt die ergänzende Kindertagespflege in 
Tageseinrichtungen mit verlängerter 
Öffnungszeit, kann die 
Kindertagespflegeperson über die Woche 
betrachtet mehr als zehn fremde Kinder 
betreuen, es dürfen jedoch auch in diesen 
Zeiten von einer Kindertagespflegeperson nicht 
mehr als fünf fremde Kinder gleichzeitig betreut 
werden.  
(2) Für Ausfallzeiten der 
Kindertagespflegeperson hat das 
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Jugendamt entsprechend § 23 Absatz 4 
Satz 2 des Achten BuchesSozialgesetzbuch 
rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit 
für das Kind sicherzustellen. Im Interesse des 
Kindeswohls sollten 

Kindertagespflegeperson und Eltern 
Urlaub und anderweitig abzusehende 
Ausfallzeiten in der Betreuung 
rechtzeitig miteinander abstimmen, um 
Anlässe zur Ersatzbetreuung gering zu 
halten.

§ 24 - Landeszuschuss für Kinder in 
Kindertagespflege und 
Verwendungsnachweis -  
(1) Das Land gewährt dem Jugendamt auf der 
Grundlage einer zum 15. März für das im gleichen 
Kalenderjahr beginnende 
Kindergartenjahr vorzulegenden verbindlichen 
Mitteilung jährliche 
Kindertagespflegepauschalen. Diese 
Kindertagespflegepauschalen werden für jedes in 
öffentlich finanzierter Kindertagespflege bis zum 
Schuleintritt betreute Kind geleistet, soweit nicht für 
dieses Kind im selben Kindergartenjahr ein 
Landeszuschuss nach § 38 gewährt wird.  

(2) Der jährliche Zuschuss nach Absatz 1 
beträgt im Kindergartenjahr 2020/2021  
1 109 Euro pro Kind. Für Kinder mit 
Behinderungen oder Kinder, die von 
wesentlichen Behinderungen bedroht sind, und 
bei denen dies von einem Träger der 

§ 22 - Landeszuschuss für Kinder in 
Kindertagespflege -  
 
(1)  Das Land zahlt dem Jugendamt für jedes 
Kind bis zum Schuleintritt in der 
Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss in 
Höhe von 781 Euro, soweit nicht für dieses Kind 
ein Landeszuschuss nach § 21 gewährt wird. Für 
Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von 
einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, 
und bei denen dies von einem Träger der 
Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das 
Jugendamt die 3,5fache Pauschale nach Satz 1.
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Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält 
das Jugendamt 
3 182 Euro pro Kind. § 37 gilt entsprechend.  
(3) Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 1 
setzt bei Kindern, die außerhalb des Haushalts der 
Eltern betreut werden, eine Bestätigung des 
Jugendamtes voraus, dass  

1. die Kindertagespflegeperson über 
eine Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 
43 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch verfügt, 
2. die Kindertagespflegeperson ein 
Kind oder mehrere Kinder regelmäßig 
mindestens 15 Stunden wöchentlich 
und länger als drei Monate betreuen will, 
3. die Kindertagespflegeperson 
mindestens eine Qualifikation im Sinne des 
§ 21 Absatz 1 oder 2 nachweisen kann, 
4. die Kindertagespflegeperson 
jährlich Fortbildungsangebote mit 
mindestens fünf Stunden wahrnimmt, 
5. für Ausfallzeiten der 
Kindertagespflegeperson eine 
gleichermaßen geeignete Betreuung 
durch transparente Regelung des 
Jugendamtes sichergestellt wird, 
6. die laufende Geldleistung nach § 23 
Absatz 2 und 2a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erfolgt und jeder 
Kindertagespflegeperson im Rahmen 
von § 23 Absatz 2 Nummer 2 des Achten 
Buches 

(2) Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 
1 setzt bei Kindern, die außerhalb des 
Haushalts der Eltern betreut werden, eine 
Bestätigung des Jugendamtes voraus, dass  

1. die Tagespflegeperson über eine 
Erlaubnis zur Kindertagespflege nach 
§ 43 SGB VIII verfügt, 
2. die Tagespflegeperson das Kind 
regelmäßig mindestens 15 Stunden 
wöchentlich und länger als drei Monate 
betreuen will, 
3. die Tagespflegeperson eine 
Qualifikation im Sinne des § 17 
Absatz 1 und 2 nachweisen kann,  
4. für Ausfallzeiten der 
Tagespflegeperson eine gleichermaßen 
geeignete Betreuung durch transparente 
Regelung des Jugendamtes sichergestellt 
wird, 
5. die laufende Geldleistung nach 
§23 Absatz 2 und Absatz 2a SGB VIII 
erfolgt. 
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Sozialgesetzbuch für jedes ihr 
zugeordnete Kind ein Betrag für 
mindestens eine Stunde pro 
Betreuungswoche für mittelbare 
Bildungs- und Betreuungsarbeit geleistet 
wird, 
7. die laufende Geldleistung bereits 
während der Eingewöhnungsphase des 
Kindes gewährt wird, 
8. die laufende Geldleistung auf 
Grundlage des Betreuungsvertrages mit 
den Eltern und beispielsweise auch bei 
vorübergehender Krankheit 
beziehungsweise Abwesenheit des 
Kindes weitergewährt wird und 
9. die Höhe der laufenden 
Geldleistung jährlich angepasst wird. 

Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 1 setzt 
bei Kindern, die im Haushalt der Eltern betreut 
werden, eine Bestätigung des Jugendamtes zu 
Satz 1 Nummer 2 bis 9 voraus.  

(4)  Der Landeszuschuss nach Absatz 2 Satz 2 
setzt darüber hinaus voraus, dass die 
Kindertagespflegeperson über eine zusätzliche 
Qualifikation zur Betreuung von Kindern mit oder 
mit drohenden Behinderungen verfügt oder mit 
einer solchen im Zeitpunkt der 
Übernahme der Betreuung begonnen hat.  
(5) Abweichungen zwischen der aufgrund 
der Ergebnisse der Jugendhilfeplanung zum 15. 
März angemeldeten Anzahl jährlicher 
Pauschalen und der Inanspruchnahme sind bei 

Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 1 setzt 
bei Kindern, die im Haushalt der Eltern betreut 
werden, eine Bestätigung des Jugendamtes zu 
Absatz 2 Nummer 2 bis 5 voraus.  

 
(3) Der Landeszuschuss nach Absatz 1 Satz 
2 setzt darüber hinaus voraus, dass die 
Tagespflegeperson über eine zusätzliche 
Qualifikation zur Betreuung von Kindern mit 
Behinderung oder drohender Behinderung 
verfügt oder mit einer solchen im Zeitpunkt der 
Übernahme der Betreuung begonnen hat.  

(4) § 19 Absatz 4 Satz 1 und § 21 Absatz 10 
gelten entsprechend.  
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der Festsetzung der endgültigen Zahlungen zu 
berücksichtigen. Das Jugendamt stellt für das 
am 31. Juli endende 
Kindergartenjahr die Ergebnisse der 
Abweichungen fest und meldet sie dem 
Landesjugendamt bis zum 30. November 
desselben Kalenderjahres.  
(6) Die in diesem Rahmen gezahlten 
Mittel sind Jahrespauschalen und zur 
Erfüllung von Aufgaben nach § 23 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch in 
Verbindung mit diesem Gesetz zu verwenden. 
Das Jugendamt erklärt die entsprechende 
Mittelverwendung und legt diese über hierfür 
eingerichtete elektronische Systeme durch 
einen vereinfachten Verwendungsnachweis bis 
zum 30. Juni des auf das Ende des 
Kindergartenjahres folgenden 
Kalenderjahres dar. Dieser umfasst  

1. die Zahl der 
Kindertagespflegepersonen, die die 
Qualifikations- und 
Fortbildungsanforderungen nach § 21 
erfüllen und Kinder bis zum Schuleintritt 
betreuen, 
2. die Zahl der Kinder, die in mit 
öffentlichen Mitteln geförderter 
Kindertagespflege bis zum Schuleintritt 
betreut werden und für die eine 
Kindertagespflegepauschale nach 
Absatz 1 in Anspruch genommen wird, 
3. die Art der Regelung für 
Ausfallzeiten von 
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Kindertagespflegepersonen und 
4. in den Fällen des 
Landeszuschusses nach Absatz 2 
Satz 2 die Anzahl der 
Kindertagespflegepersonen mit der 
Bestätigung zur - mindestens 
begonnenen - zusätzlichen Qualifikation 
zur Betreuung von Kindern mit oder mit 
drohenden Behinderungen. 


